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Gremium Datum TOP Status Beratungszweck 

Gemeinderat 15.12.2025 5. öffentlich       
 

☐ mit    Anlage/n 
 

Aktenzeichen: 022.33 
       

Gemeinderatssitzungen 

Veröffentlichung der Protokolle 
 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde betreibt seit Sommer des Jahres ein Ratsinformationssystem (RIS), auf das 

auch die Bürgerschaft zurückgreifen kann bzw. veröffentlicht Sachverhalte aus den 

Gemeinderatssitzungen auch auf der Homepage der Gemeinde. Darin sind auch die 

Vorlagen der Gemeinderatsmitglieder einsehbar. 

 

Vor Jahren wurde die Gemeindeordnung dahingehend geändert, das vom Gesetzgeber 

mehr Transparenz der Gremiumsarbeit vorgegeben wurde. (u.a. Veröffentlichung der 

Beschlüsse innerhalb einer Woche, Einsichtnahmemöglichkeit von Sitzungsunterlagen für 

Zuhörer usw.).  

 

Gemäß der Gemeindeordnung kann ein Bürger jederzeit Einsichtnahme in öffentliche 

Protokolle verlangen (ohne dies, wie bisher, extra begründen zu müssen). Auch kann er 

öffentlichen Sitzungen beiwohnen und sehen wer sich wie äußert und abstimmt.  

 

Der Vorschlag auf Veröffentlichung des öffentlichen Protokolls kommt dem 

Einsichtnahmerecht eines Bürgers entgegen. Dieses Recht hat er bereits, wie dargelegt. 

Die Veröffentlichung senkt lediglich die Schwelle an der Zugänglichkeit seines 

Informationsrechts. Auch fördert es die Verständlichkeit, wie Beschlüsse zustande 

kommen. Der Veröffentlichung der Protokolle fördert zum einen die Transparenz der 

Gremiumsarbeit, wie auch die bessere Nachvollziehbarkeit der Beschlüsse und damit die 

Verständlichkeit der getroffenen Entscheidung und ist der Gremiumsarbeit dienlich. 

 

Nachrichtlich: Ausgenommen von dieser Entscheidung sind die Protokolle der 
nichtöffentlichen Sitzung. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt der Veröffentlichung der Gemeinderatsprotokolle (öffentliche 
Sitzungen) zu. 
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